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Gesetz, die Ergänzung des Polizeistrafgesetzbuchs für Bayern vom 26. Dezember 1871 betreffend

Eudwig ll.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein

Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben etc. etc.

Wir haben nach Vernehmung Unseres Staatsrathes, unter Beirath und Zustimmung
der Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen,
was folgt:

Einziger Artikel.

Nach Art. 57 des Polizeistrafgesetzbuchs für Bayern vom 26. Dezember 1871 wird
folgender neue Art. 5 7a eingestellt:
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